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Ausgangslage 
und Geltungs-
bereich 

Laut Bundesverfassung bzw. Behindertengleichstellungsgesetz1 sind alle Men-

schen vor dem Gesetz gleich und dürfen nicht diskriminiert werden. Diese 

rechtlichen Grundlagen schreiben vor, dass Bund und Kantone entsprechende 

Massnahmen treffen müssen. Gleiche Rechte und Chancen gelten insbesondere, 

wenn es um die Bildung geht. Es gibt Menschen, die aufgrund von Beeinträchti-

gungen oder Behinderungen die vorgegebenen Bildungsziele nicht erreichen 

können, obwohl sie dazu das Potential haben. Durch einen Nachteilsausgleich 

soll die Diskriminierung behinderungsbedingter Erschwernisse so gut als möglich 

ausgeglichen werden. Dabei wird nicht von den Zielen des Lehrplanes abge-

wichen. Ein Nachteilsausgleich kann nur gewährt werden, wenn nicht gleichzeitig 

auch die Lernziele angepasst werden. Beeinträchtigungen/Behinderungen 

können angeboren oder erworben sein. 

Die nachstehenden Ausführungen regeln den Umgang mit Leistungsanforderun-

gen bzw. Leistungsbeurteilung bei Schülerinnen und Schülern mit einer diagnosti-

zierten Beeinträchtigung/Behinderung im oben genannten Sinne. 

  

Kernelemente Nicht jede Schülerin oder jeder Schüler mit einer vorhandenen Beeinträchti-

gung/Behinderung benötigt einen Nachteilsausgleich. Dies ist jeweils im Einzelfall 

zu prüfen. Um einen Nachteilsausgleich gewähren zu können, müssen folgende 

Kernelemente erfüllt sein: 

- Eine schulpsychologische, ärztliche oder logopädische Abklärung stellt eine 

Beeinträchtigung/Behinderung fest. Es geht dabei im engeren Sinne um 

Entwicklungsstörungen, die in der ICD-102 beschrieben sind. Die Logopädie 

kann Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache (F80, bspw. 

expressive Sprachstörung) feststellen. Der Schulpsychologische Dienst stellt 

insbesondere solche der schulischen Fertigkeiten (F81, bspw. Lese- und 

Rechtschreibstörung, Rechenstörung) fest. Dazu kommen ärztlich diagnosti-

zierte Seh-, Hör- oder Körperbehinderungen bzw. Beeinträchtigungen. 

- Der durch die Beeinträchtigung/Behinderung bestehende oder drohende 

Nachteil wird durch eine individuell festgelegte Massnahme möglichst aus-

geglichen. 

- Die Lehrplanziele werden beibehalten, d.h. sie werden qualitativ nicht nach 

unten angepasst. Es werden ausschliesslich formale Anpassungen vor-

genommen. 

  

                                            
1
 Art. 8, Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft / Art. 1-5 sowie 20, Bundesgesetz über die Beseitigung von 

Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz) 
2
 lnternational Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (lCD-10) der Weltgesundheitsorganisation 

(WHO) (Deutsch: Internationale Klassifikation psychischer Störungen) 
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Vorgehen 1. Schülerinnen und Schüler mit einer Beeinträchtigung/Behinderung werden 

grundsätzlich mit entsprechenden vorhandenen Fördermassnahmen (z.B. 

Binnendifferenzierung, Integrative Förderung Präventiv) unterstützt.  

2. Reichen diese Massnahmen nicht aus, wird der Schüler, die Schülerin mit 

einer Beeinträchtigung/Behinderung insbesondere im Rahmen einer 

sonderpädagogischen oder einer medizinischen Massnahme unterstützt.  

3. Ein Nachteilsausgleich wird dann in Betracht gezogen, wenn die geplante 

oder durchgeführte sonderpädagogische bzw. medizinische Massnahme 

nicht genügt, um eine Beeinträchtigung/Behinderung hinreichend aus-

zugleichen und eine Lernzielanpassung nicht in Frage kommt.  

 Auf der Sekundarstufe I kann ein Nachteilsausgleich auch ohne sonderpäda-

gogische bzw. medizinische Massnahmen erwirkt werden. 

4. Auf der Grundlage einer festgestellten Beeinträchtignung/Behinderung ver-

fasst die Fachstelle ein Gutachten. Dieses hält die Diagnose fest und gibt 

Auskunft über Schweregrad und individuelle Auswirkungen auf das schu-

lische Lernen sowie Hinweise für mögliche Massnahmen zum Nachteils-

ausgleich. 

5. Gemeinsam werden am Runden Tisch zwischen Eltern, Schule und 

Schülerin/Schüler, unter Berücksichtigung des Gutachtens sowie der 

aktuellen Lernsituation, konkrete Massnahmen zum Nachteilsausgleich 

vereinbart.  

6. Die Lehrperson für sonderpädagogische Massnahmen stellt einen Antrag um 

Nachteilsausgleich mit beigelegtem Gutachten an die zuständige Schul-

trägerschaft. Diese prüft und entscheidet. 

7. Weitere Lehrpersonen und Mitlernende sollen in geeigneter Form über den 

Nachteilsausgleich informiert werden. 

8. Die Massnahmen werden beispielsweise im Rahmen des Runden Tisches in 

der Regel jährlich überprüft und wenn nötig angepasst. 

  

Massnahmen Eine konkrete Massnahme für einen Nachteilsausgleich ist jeweils individuell 

ausgerichtet und wird schriftlich festgelegt. Der Nachteilsausgleich soll aufgrund 

der Diagnose (Art, Schweregrad, Auswirkungen) und bezogen auf die aktuelle 

Lernsituation verhältnismässig und nachvollziehbar sein. Im Zeugnis muss der 

Nachteilsausgleich nicht ausgewiesen werden, wo sinnvoll, kann er in einem 

Bericht beschrieben werden. 

Der Nachteilsausgleich in der Volksschule kann verschiedene Massnahmen 

beinhalten wie beispielsweise: 

- Rechtschreibleistung fliesst nicht in eine Prüfungsbewertung; 

- Verlängerung der Zeitdauer, um eine Prüfung zu absolvieren; 

- Lösungen am PC anstatt von Hand schreiben; 

- Leistungserhebung in einem separaten Raum; 

- individuelle Pausengestaltung; 

- mündliches statt schriftliches Examen und umgekehrt; 

- zur Verfügungstellen von spezifischen Arbeitsinstrumenten (Computer, 

Taschenrechner, Tonbandgerät, usw.); 

- Anpassung der Prüfungsmedien oder der Form von Examen; 

- Begleitung durch eine Drittperson. 
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Elemente einer 
Vereinbarung 
bzw. Antrages  

- Name, Klasse des Schülers/der Schülerin 

- Klassenlehrperson 

- Lehrperson für sonderpädagogische Massnahmen 

- Diagnose 

- Auswirkungen im Schulalltag 

- Konkrete Massnahmen zum Nachteilsausgleich im Einzelnen 

- Zeitpunkt der Überprüfung 

- Unterschriften der direkt Beteiligten 

- Unterschrift Schulträgerschaft 

  

Überblick  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inkrafttreten 1. August 2013  

 

Klasse (Abteilung) 

Binnendifferenzierung, Integrative Förderung Präventiv 
 

Integrative Förderung ohne Lernzielanpassung, Pädagogisch-therapeutische oder  

medizinsche Massnahme 

Fachstelle 

Feststellung einer Behinderung / Beeinträchtigung 
 

Gutachten mit Empfehlungen 

Runder Tisch 

vereinbart konkrete Massnahmen für Nachteilausgleich 

 

Antrag an zuständige Schulträgerschaft 

Schulträgerschaft 

Entscheid 

Klasse (Abteilung) 

Umsetzung 

Kommunikation 

spätere Überprüfung 


